Erklärung nach § 31 GO

der Abgeordneten Dr. Matthias Miersch, Christoph Pries, Gerd Bollmann, Petra Bierwirth, Marco Bülow, Marko Mühlstein, Martin Burkert, Dirk Becker, Detlef Müller (Chemnitz), Frank Schwabe und Heinz Schmitt (Landau) (alle SPD) zu den Abstimmungen über
-
den Entwurf eines Gesetzes über die Öffentlichkeitsbeteiligung in Umweltangelegenheiten nach der EG-Richtlinie 2003/35/EG (Öffentlichkeitsbeteiligungsgesetz)
-
den Entwurf eines Gesetzes über ergänzende Vorschriften zu Rechtsbehelfen in Umweltangelegenheiten nach der EG-Richtlinie 2003/35/EG (Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz)
-
den Entwurf eines Gesetzes zu dem Übereinkommen vom 25. Juni 1998 über den Zugang zu Informationen, die Öffentlichkeitsbeteiligung an Entscheidungsverfahren und den Zugang zu Gerichten in Umweltangelegenheiten (Aarhus-Übereinkommen)
(Tagesordnungspunkt 17 a bis c)

Das Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz, das Öffentlichkeitsbeteiligungsgesetz und das Aarhus-Übereinkommen-Gesetz stellen wichtige Änderungen im bisherigen Umweltrecht dar, die zu mehr Transparenz und - durch die Einführung der Verbandsklage im Umweltrecht - zu verbessertem Rechtsschutz führen werden.
Allerdings bezweifeln die Unterzeichner, dass das Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz in der vorliegenden Fassung den Vorgaben gerecht wird, die durch das Aarhus-Übereinkommen vom 25. Juni 1998 und durch die EU-Richtlinie 2003/35/EG bestehen. So wird vor allem die Beschränkung des Verbandsklagerechts auf subjektiv-öffentliche Rechte auch in der juristischen Fachliteratur kontrovers diskutiert. Die Unterzeichner sind der Auffassung, dass die europarechtlichen Ziele, wonach der betroffenen Öffentlichkeit ein weiter Zugang zu den Gerichten gewährt werden soll, nur durch ein unbeschränktes Verbandsklagerecht umgesetzt werden können. Nur auf diesem Weg werden die Verbände die Interessen der Allgemeinheit vertreten können, die sich zum Beispiel im Klimaschutz, im Naturschutz oder im Gewässerschutz ergeben und die gerade nicht nur auf individuelle Rechte einzelner Bürgerinnen und Bürger abzielen.
Angesichts des anhängigen Vertragsverletzungsverfahrens und des Diskussionsstandes zwischen Bundesregierung, Bundesrat und Bundestag ist jedoch eine Beschlussfassung in der bisherigen Fassung unumgänglich.

Die Unterzeichner gehen jedoch davon aus, dass die europäische Rechtsentwicklung ihre Fortsetzung auch im innerstaatlichen Recht finden wird. Es ist zu hoffen, dass sich die Einsicht durchsetzt, wonach ein Mehr an Transparenz und an gerichtlicher Kontrolle zu Fehlervermeidung und größerer Akzeptanz führen werden. In diesem Zusammenhang wird auch überprüft werden müssen, ob eine bessere Beteiligung der Öffentlichkeit im Rahmen des Öffentlichkeitsbeteiligungsgesetzes durch die Nutzung von Internet oder Tageszeitungen zu erzielen ist oder durch die verbindliche Nutzung beider Medien.

